
187

Miidvi'eh um-
; des Feuers

meine Wirrh-
r, mir Bier-
rrci, Scheuern.
uS freier Hand
erkaufen, wo-

zur Einsicht!
its.
rer Köuigem
e
b.

kkord
soll eine Bau-
>richtu»g cineS
nners in der

hiesigen Leh-
t werden.
>e des Ober-

Lildechingen

55 fl. 50 kr.
13 fl. 43 kr.
42 fl. 43 kr.
24 fl. 29 kr.
39 fl. 54 kr.
33 fl. 30 kr.
13 fl. 44 kr.
4 fl. 12 kr..

50 fl. 24 kr.
80>fl!H
u-handlung ist
ai d- I.
Lage sich die

ihr
uife einsinden'
bemerk!,, taff

lassen werden.
?r werten sr-
tzcmeiutcn be-
a bekannt zu
Z47.
gartner ..

scb preise.
An Tübingen:l!.Kerlienbr.28bc^
.eck-3L. - Q.1 .
chsenAeisch1.0,
indfleisch. 8 .
-ibsteisch. . 7 .
chwg.abgez.11.
, unabgez. 12»

An Ealw:
g..K,n»e»br.28lr..
eck2« 3Q. 1.
chienüeisch IN.
nbüciich. . 8 ,
libgeisck. . 7 .
1>wg.abqez.11.
. unabgez.12..

Amts - und Zmelligenz -Blatt
für die Qberamrsbezirke

Nagold , Freudenkadt und Horb.
40. Dienstag, den 18 . Mai 1847.

Amtliche Erlasse.
Oberamt Nagold.

Nagold . Horb.
NachstehendeK. Verordnung, betrff.

die Errichtung von Sichcrheits- ^
Wachen zu Sicherung des Eigen- ^
thumö und Lebens der Bürger, ^

wird hiemit auf diesem Wege zur Kennt-
niß der Oderamtsangehörigen gebracht.

Den 16. Mai 1847.
Die K. Oberämter.

Wilhelm,
von Gottes Gnaden König von

Württemberg.
Mit innigstem Mitgefühl ncbmen Wir!

Theil an dem schweren Druck, welcher!
nach göttlicher Zulassung bei der gegen- l
wattigen Thcurung der ersten Lebens- !
bedürfnisse aus einem großen Theilei
Unseres  Volkes lasten

Wir haben dcßbalb Unseren  Be - i
Hörden wiederholt den gemessensten Be- -
fehl ertheilt, zu Linderung der allge¬
meinen Noid Allem auszubieten, waö^
menschliche Krau vermag, und Wir
hoffen, daß durch die vereinten Anstren- j
gungen der Fürsorge der Negierung und
der Gemeinden, so wie der Wobltbätig-
keit der Einzelnen diese Zeit der Prü¬
fung Unseren  getreuen Unterihanen
möglichst werde erleichtert werden.

Zugleich erkennen Wir es aber als
Unsere  heilige Pflicht, Angriffe aus
Personen und Eigemhum und Störungen
der öffentlichen Ruhe und Sicherheit,
wie sie leider in jüngster Zeit in eini¬
gen Gemeinden vorgesallen sind, mit
allem Nachdruck und Ernste zu begegnen.

Zn diesem Zwecke baden Wir be¬
sohlen, daß Unser  Militär in ver¬
stärkter Zahl in Bereitschaft gehalten
wird, um in den dazu geeigneten Fäl¬
len zu Verwendung desselben schreiten
zu können. Da Wrr jedoch als Be¬
dürfnis) erkannt haben, auch für andere
Fälle, und insbesondere für Orte , wo
die Anwendung der militärischen Ge¬

walt, ihrer Entfernung wegen, entwe¬
der nicht schnell genug eintrctcn kann,
oder sonst mit größerer Schwierigkeit
verbunden wäre, ein weiteres HülsS-
mittel zu Erhaltung der — wenn gleich
in der neuesten Zeit weniger bedrohten
Ruhe und Sicherheit zu schassen, und
da Wir auch der guten Gesinnung der
großen Mehrzahl Unserer  getreuen
Unterihanen vertrauen, so verordnen
und verfügen Wrr auf den Grund deS
Z. 89 der Verfassung, nach Anhörung
Unseres  Geheimen Raths, wie folgt:

Z. 1. Wenn ur Gemeinden, zumal
in größeren, der Stadl- oder Gemeinbe-
rath eine Störung der öffentlichen Ruhe
und Sicherheit und Angriffe aus Per¬
sonen oder Eigenthum besorgt, kann der¬
selbe für die Dauer der gegenwärtigen
außerordentlichen Zniumstande aus den
rechtlich gesinnten Einwohnern beson¬
dere Sicherheitswachen errichten. Den

^Beratbungen über die Errichtung dieser
-SicherheitswachenHarder Bezirksbeamle
beizuwohncn.

^ Der Beschluß des Gemeinderatbs unter¬
liegt derGenehmigung dcsBcziriöbcamien.

- K. 2. Zum Eintritt in diese Sicher-
!beilswachen sind die für Erhaltung der
j Ruhe und Sicherheit sich mieressirciiden
-Bürger , so wert es der Zweck erfor¬
dert , nach dem Ermessen des Gemeinde-
!rathS, zu berufen. Zugleich können auch
ehrcmverthe nichtbürgerliche Einwohner

l zur Theilnahme ausgesordert werden.
! Dem Bezirksbeamten ist ein Verzeich-
>niß der Mitglieder der Sicherheirswa-

che zu übergeben.
§. 3. In Gemeinden, in welchen

Bürgergar' en bestehen, sind diese in ei¬
nen angemessenen Zusammenhang mit
den Sicherheitswachen zu bringen.

§. 4. Die in die Sicherheliswachen
eingetheilten Männer babcn, so lange
ihre Dienstleistungen in Anspruch ge¬
nommen werden, die Rechte von obrig¬
keitlichen Personen(von Gemeinderaths-
Mltgliedern); Beleidigung, Unbotmüßig-
keck, Ungehorsam und Widersetzlichkeit

gegen dieselben ist daher eben so zu be¬
strafen, wie wenn diese Handlungen ge¬
gen die ordentlichen obrigkeitlichen Per¬
sonen begangen werden.

§. 5. Jedes Mitglied einer Sichcr-
heitswache wird durch Handgclübde ver¬
pflichtet, daß eS im Falle unruhiger
Auftritte sich zur Verfügung der Obrig¬
keit stellen, zur Erhaltung der öffent¬
lichen Ruhe und Sicherheit und zur Hand¬
habung der Gesetze persönlich nach Kräf¬
ten milwirken und dazu beitragen wolle,
die Störer des Friedens der Gemeinde
zur Ordnung und nöihigenfallS zur ge¬
setzlichen Bestrafung zu bringen.

Z. 6. Die Sicherheitswachen werden
aus möglichst einfache Weise in ange¬
messenen Abthcilungen, welche aus ih¬
rer Mitte Zugführer wählen, organi-
sirt. Aus der Zahl dieser Zugführer-
bestimmt der Ortsvorsteher, vorbehalt¬
lich der Bestätigung des Bezirksbcam-
tcn, einen Obmann, welcher in seinem
Aufträge die Sicherhciiswache befehligt.

8. 7. Die Art und Weise der Be¬
waffnung wird Lurch die bürgerlichen
Kollegien der Gemeinten im Benehmen
mit rer Sichcrbenswacke festgesetzt, und
es können, wofern eine einfachere Be¬
waffnung nicht ausreichend erscheinen
sollte, auch Fcuergcwehre dazu gewählt
werden. So weit entbehrliche Waffen
vorbanden sind, so werten solche den
Sicherheitswachen für die Dauer des
Bedarfs abgegeben werten.

Die Auszeichnung der Mitglieder der
Sicherheitswachen ist aus möglichst ein¬
fache Art, etwa durch eine weiße Binde

!um den Arm, zu bestimmen.
8- 8. Wenn die Dienste der Sr-

chcrheitswache von derObrigkmt inAn-
svruch genommen werten, so haben sie
Len Weisungen ibres Obmanns, bezie¬
hungsweise des Orsvorstehers unv des
Bezirks- Polizcibeamien, willige Folge
zu leisten. Zu den Befehlenden wird
sich versehen, daß sie bei der Verwen¬
dung der Sichcrheitswache mir aller
nach den Umständen zulässigen Rüäsiu): zu



Werke gehen und den Mitgliedern dersel¬
ben mit Achtung und Vertrauen begegnen.

K. 9. Die Aufgabe der Sicherbeits-
wache besteht darin, die Ruhestörer zu¬
nächst durch Güte und Belehrung von
ihrem srevelbaften Beginnen abzubrin¬
gen, wenn dieses aber nicht zum Ziele
führt, Gewalt mit Gewalt abzuwehren,
die Ruhestörer auseinander zu treiben
und zu verhaften, überhaupt bis zu wie¬
der hergestellter Ruhe der Obrigkeit nach
Kräften beizustehen, den verbrecherischen
Unternehmungen Einhalt zu thun und
dahin zu wirken, daß die Theilnehmer,
besonders die Anstifter und Anführer,
zur verdienten Strafe gebracht werben.

§. 10. Wenn die Mitglieder einer
Sicherheitswache bei Störungen der Ruhe
in einer benachbarten Gemeinde sich der
dortigen Orlsbebörde zur Verfügung
stellen, so sind sie wie in der eigenen
Gemeindeals obrigkeitliche Personen an¬
zusehen. Eine solche Hülfeleistung kann
jedoch nur mit Vorwissen und Genehmi-
gung des eigenenOrtsvorstehers geschehen.

§. 11. In dem nicht zu vermuthen-
den Falle, daß Sicherbeitswachen ihre
Pflicht gröblich versäumen oder sich ge¬
gen die Befehle des Ortsvorstehers oder^
Bezirksbeamten beharrlich ungehorsam̂
bezeigen, sind die Bezirks-Polizeibeam- !
ten ermächtigt, dieselben aufzulösen und
ihnen die Waffen abnehmen zu lassen,
welche sie in jener Eigenschaft zu füh¬
ren berechtigt waren.

Einzelne Mitglieder, die sich auf
solche Weise verfehlen, sind von dem
Gemeinderath aus der Sicherheitswachê
zu entfernen.

§. 12. Vermögens-Nachtheile, wel¬
che die Mitglieder der Sicherheitswache
in Ausübung ihres Dieüstes erleiden,
werden ihnen von der Gemeindekasse
vollständig ersetzt werden, so weit nicht
die Schuldigen einzutreten vermögen.

Sollten sie aber an ihrem Körper
Schaden nehmen oder Opfer ihres Be¬
rufes werden, so bebaken Wir uns
vor, solche um das gemeine Beste ver¬
diente Männer oder ihre Hüiierbliebe-
nen mit angemessenen Unterstützungen
aus der Staatskasse zu bedenken.

Unser Minister des Innern ist mit
dem alsbaldigen Vollzug dieser Verord¬
nung beauftragt.

Baden, den 13. Mai 1847.
Wilhelm.

Der Minister des Innern : Schlaper . j
Auf Befehl des Königs, !

für den Slaais -Sekretär, der j
Geheime- Legationsrath:

' Maucler . l

OberamL Nagold.
Nagold.

Den Gemeinden Altenflaig Dorf,
Beihingen, Ebhausen, Effringen, Egen¬
hausen, Gaugenwald, Gültlingen, Jscls-
bauscn, Oberschwandorf, Pfrondorf,
Nohrdorf, Schiettingen, Schöndronn,
Sinimersfeld, Sulz , Unterthalheim,
Walddorf, Warth , Wildberg wird mit
nächstem Boten je ein Eremplar des
bestellten1. Bandes des Polizcistraf-
rechtes von Regierungs- Direktor v.
Schümm zukommen, wofür dieselben den
Betrag von 49 kr. , einschließlich von
1 kr. Porto- Auslage, an das Oberamt
einzusenden haben. Enzthal und Unter-

!schwanborf erhalten Gratis-Ercmplare.
Den 15. Mai 1847.

K. Oberamt. Daser.
Oberamt Nagold.

Nagold.
Nach einer Mittheilung desK. Ober-

amrs Neuenbürg hat das K. Ministe¬
rium des Innern eine Sperrung der
Enzfloßgasse, vom 1. bis 15. September
d. I . zwischen der untern Wasserstube
in Höfen und der Mühlfloßgasse in
Neuenbürg ungeordnet, was die OrtS-
vorsteher den Flößern ihrer Gemeinden
zu eröffnen haben. Den 16. Mai 1847.

K. Oberamt. Daser.
Oberamtsgericht Horb.

Horb.
Aufstellung eines Pflegers.
Der Bürger Äiuon Baumgartner,

von Gündringen hat der Verwaltung
seines Vermögens aus bewegenden Grün¬
den entsagt, wav hiemit mit dem An¬
fügen veröffentlicht wird, daß für den
gedachten Anton Baumgärtner der Tho¬
mas Wehr stein,  Schuhmacher , zu
Gündringen, als Pfleger aufgestellt wor¬
den, ohne dessen Zustimmung jedes vom
Baumgartner eingegangene Rechtsge¬
schäft und jede Verbindlichkeit ungül¬
tig ist.

Len 8. Mai 1847.
K. OderamtSgericht.

Eble.

oder wo sie nicht zu erwarten, oder
nicht von Bedeutung ist, können auch
Abgaben an bezirksansäßige oder sonst
bekannte Bäcker zur alsbaldigen Ver¬
wendung in ihr Gewerbe, in kleinern
Portionen, stattfinden.
3) Händler sind vom Ankauf aus¬

geschlossen.
4) Der Scheffel wiegt circa 286 Pfund,

und ist der Preis vorläufig auf 12 fl.
per Centner festgesetzt.

Den 15. Mai 1847.
König!. Kamerakamt.

Bühler.
Amtsliotariat Altenstaig.

Altenstaig Stadt.
Gläubiger - Aufruf.

Nachdem Johann Michael Wurster,
Bäcker von hier, mit Tod abgegangen,
und seine seit Jahren von ihm getrennt
lebende Gattin und nunmehrige Wittwe
seine Schulden nicht anzugeben weiß,
werden alle diejenigen, welche eine For¬
derung oder sonstige Ansprüche an ihn zu
machen haben, hiemit aufgefordert, solche

binnen 15 Tagen
diesseits einzureichen, um sie bei dessen
Verlassenschafts-Auseinantersetzung jge-
hörig berücksichtigen zu können.

Den 6. Mai 1847.
K. Amtsnotariat.

Wullen.
O b e r t h a l h e i m,

Oberamts Nagold.
Holzverkauf

Bei dem am 6. d. MtS. auS den
hiesigen Gemeinde- Wal¬
dungen stattgehabten Ver¬
kaufe von

118 Stücken Floßhol;
wurde der Erlös von den Bürger-
Kollegien nicht genehmigt, deßhalb wird
besagtes Hol; am

Mittwoch dem 26. Mai d. I .,
Vormittags 10 Uhr,

wiederholt zum Verkauf gebracht.
Die weiteren Bedingungen werden

vor der Verkaufs-Verhandlung eröffnet.
Den 15. Mai 1847.

Schultheiß Klink.
Kameralamt Reuthm.

Verkauf von Weizen.
Der vom Depot rn Cannstatt ange¬

kommene, auf den diesseitigen Kästen ge¬
lagerte Wetzen ist gegen baare Zahlung
unter folgenden Bestimmungen zum
Verkauf ausgcsetzt:

1) Familien, welche den Haushaltungs-
Bedarf auf einige Monate wünschen,
werden zuerst berücksichtigt.

2) Wenn diese Nachfrage befriedigt

Besen selb,
Gerichlsbezirks Freudenstadt.

Liegenschafts - Verkauf.
AuS der Gantmassr des kürzlich ver,

storbenen Chri-
stian Wurster,
Bürgers dahier,
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auf hiesigem Rathhaus zum Verkauf
und besteht dieselbe in:

1) einem zweistöckigen Wohnhaus mit
Scheuer , Schopf , Stallung , Keller
und Backhaus daneben;

2) ungefähr 3 Morgen Ackerfeld an
drei Orten;

3) ungefähr 14 Morgen Wald an
fünf Orten;

4) ungefähr 1 Morgen Wiesen auf
Göttelfinger Markung.

Die Kanfsdedingungen werden vor¬
der Verhandlung veröffentlicht und Lieb¬
haber auf besagte Zeit mit dem Anfü¬
gen hiezu eingeladen , daß auswärtige
unbekannte Steigerer sich mit amtlich
beglaubigten Prädikats - und Vermö¬
gens -Zeugnissen auSzuwersen haben.

Den 10. Mai 1847.
Schulthcißenamt.

Müller.
Oberjet dingen,

Oberamts Herrenberg.
Holzverkauf.

Dahier werden am
Donnerstag dem 20 . Mai,

Vormittags 9 Uhr,
von der Gcmeindepflege verkauft:

25 Stämme Floßholz , 50 bis 70 Fuß
lang,

10 Stücke Sägklöhe , 16 Fuß lang.
Nachmittags 2 Uhr

von der Stiftungspflege:
43 Stämme Floßholz , 50 bis 80

Fuß lang,
13 Stücke Sägklöhe , 16 Fuß lang.
Den 12 . Mai 1847.

Aus Auftrag:
Schultheiß B ö ß.

B e r n e ck.
Holz verkauf.

ES werden im Ganzen oder in be¬
liebigen Parthicn unter der Hand ver - !
kauft : j

8300 Floßwieden 10 bis 20 Schuh i
lang . . . . . ifl.

2480 Hopfenstangen 17 bis
20 Schub lang . L2 fl. 34 kr.

1850 ditto 21 bis 24 Schuh
lang . . . . » 4 fl. 48 kr.

420 ditto 26 bis30 Schuh
lang . . . . - 6 fl. 24 kr.

60 dmo 3 l bis 35 Schuh
lang . . . . s8fl.

per 100 Stücke,
und zu 2/zg des Revierpreises:

250 Stucke Gerüststangen von 25 bis
, 40 Schuh lang . §
Die Liebhaber wollen sich wenden ag l

das
Gutsberrliche Rentamt.

Den 7. Mai l847.

Nagold.
Rmden -Verkauf.

Am nächsten Mittwoch dem 19 . d. M.
wird die Rinde von circa
130 Stücken Eichen in den
Walddistrikten Killberg und

Rohrdorfer Wäldle am Stamm im
öffentlichen Aufstreich gegen baare Be¬
zahlung verkauft.

Die Liebhaber werden hiezu mit dem
Bemerken eingeladen , daß die Zusam¬
menkunft

Morgens 9 Uhr
beim Steinbruch an der Straße nach
Pfalzgrafcnweilcr stattfindet,  von wo
aus man sich in die besagten Walddi¬
strikte begeben wird.

Den 12. Mai 1847.
Stadtrath.

Für denselben:
Stadtförster Schober.

Schernbach,
Oberamts Freudenstadt.

Lehrlings - Stelle - Gesuch bei
einem Schuhmacher.

Es wird in den nächsten Tagen ein
14jähriger Knabe von hier auS der
ReltungS -Anstalt Stammheim entlassen,
welcher beabsichtigt, die Schuhmacher-
Profession zu erlernen , etwaige recht¬
schaffene Meister , welche Lust haben,
einen Lehrling aufzunehmen , werden
ersucht , sich unter Beisetzung ihrer An¬
sprüche alsbald zu wenden an daS

Gemeinschaftliche Amt.
Nagold und Rohrdorf.

Einladung
Ich macke hiemit die höfliche Anzeige,

daß meine Tochter Johanna am
Pfingstmontag dem 24 . Mar

ihre Hochzeit mit Herrn
, Schlossermeister Gottfried
^Graßle  in -Rohrdorf feiern

wird , wozu  ich meine und der Braut¬
leute Freunde und Bekannte in den
Gasthof zur Sonne höflich einlade.

Den 17. Mai 1847.
Joh . Christoph Schwarzkopf.

Nagold.
Geld auszuleihen.

Aus der chirurgischen Kasse
hat sogleich 100 fl. gegen dop¬
pelte Versicherung auszuleiheu.

Oderamks - Wundarzt
Mell , pi-uct. Hölzle.

Ä l t e n st a i g.
Geld auszuleihen.

Bei Unterzeichnetem liegen gegen ge¬
setzliche Versicherung 374 fl.

Pflcgschaftsgeld zum Ausleihen
parat . Johannes Sailer.

Nagold.
Am Pfingstmontag , dem 24 . Mai,

findet Nachmittags nach 1 Uhr , eine
allgemeine Versammlung

des Bezirks -Armen - Vereins
auf dem hiesigen Ratbhause statt , bei
welcher mehrere wichtige Fragen zur
Sprache kommen werden . Es werden
hiezu sämmrlicke Mitglieder des Ver¬
eins , so wie auch Andere , welche fsir
das Armenwefcn Sinn haben , sie mö¬
gen dem Bezirke angehören oder nicht,
insbesondere die, die dem Vereine noch
beizutreten gedenken, freundlichst einge¬
laden . Der Vorstand:

Dekan Gtockmayer.
Nagold.

Haber feil.
Eilf Scheffel schöner Waldhaber , der

sich besonders gut zu Haber»
mehl eignet, sind zumVer-
kauf ausgesetzt ; wo, sagt

LM» G - Zaifer,  Buchdrucker.
Nagold.

Wage » zu verkaufen.
Der Unterzeichnete hat den Auftrag,

einen Leiterwagen mit eiser¬
nen Achsen , ganz neu und

Laufgemacht , zum Kauf an-
zubielen.

G - Zaiser,  Buchdrucker.
Nagold.

Wagen  feil.
Der Unterzeichnete hat einen zwei-

fnch- spännigen Wagen zu ver-
j-H ; kaufen , und ladet Liebhaber

höflich ein.
Den 17 . Mai 1847.

" Joh . Chr . Schwarzkopf.
Nagold.

Geld - Gesuch.
Es wünscht Jemand in der Nähe

von Nagold einen Posten
-von 370 fl. aufzunchmen.
Wer , sagt

G . Zaiser,  Buchdrucker.
Altcnstarq.

Geld auszuleiheu.
Bei dem Unterzeichneten liegen gegen

gesetzliche Versicherung 100 fl.
Pflegschaftsgeld zum Ausleihen
parat.

Den II . Mai 1847.
Johann Georg Schüler,

Schuhmacher.

Nagold.
Mieth - Gesuch.

Es sucht Jemand ein Stück Land
zu miethen . Das Nähere ist zu er¬
fahren bei G . Zaiser,  Buchdrucker.



Nagold.
Verlorenes.

Wer in der Nacht vom Montag
auf den Dienstag vom 17. bis 18. Mai
einen blauen Pferdsleib und einen lee¬
ren Lack auf der Straße von Pfalz-
grafenwciler nach Nagold gefunden hat,
wird ersucht, dieselben gegen eine Be¬
lohnung abzugeben bei

G. Zaiser , Buchdrucker.

Hockdo rs.
Zugelaufener Hund.

Dem Unterzeichneten ist in der ver«
^z -̂ -'gangenen Woche ein Hund,

schwarz und weiß, Schäfer-
mit Siumpf-

schwanz, zugelaufen. Der Eigemhü-
mcr wolle denselben gegen Futterkosten
und Einrückungsgebühr abholen.

Adlerwirth Schuh.

W i l dberg.
Vettfedern -Niederlage.

Von einer größeren Wendung sehr
schöner Bettfedern und Flaumen kann
ich auch in kleineren Parthien , erstere
zu 40 kr. bis 1 fl . 20 kr. per Pfund
und letzteren zu2 fl. 24 kr. bis 2 fl. 42 kr.
ablassen; ich lade zu zahlreicher Ab¬
nahme ein.

Gottsr. Schweikhardt , Wittwe.

Das Grossherjoglicti Badische Staas - Eisenbahn-
Lotterie - Anlehen

von vierzehn Millionen Gulden , ist eingetheilt in
Stück Loosen, ein jedesä 20 Thaler oder 35 Gulden,

rückzahlbar laut Gesetz vom 21. Februar 1845, unter Zuziehung von Zinsen, durch Anhäufung des Kapitals
und der Zinsen, mittelst 400,000 Gewinne, die zusammen 30 Millionen 261,495 Gulden betragen, und wie folgt ein-
getheilt sind in : 14 Gewinne - fl. 30,000 , 34 » 4 » ,000 , 12 < 33,000 , 23 d 14,000 , 2 ä 12,000,
33 >1O,0tt0 , ÄO ä 3000 , 2 - 4000 , 38 ä 4000 , 366 "2000 , !841 h10 -10, 177 » » 230 u. s. w.

Die Vertheilung der Gewinne findet mittelst 160 Ziehungen zu Karlsruhe  statt , und zwar unter Aufsicht
und Leitung der öffentlichen Behörden.

T-L Die nächste Ziehung ist am 31 . Mai 18L7.
Diese Staatsloiterie ist ohne Nieten, denn ein jedes Loos spielt in allen Ziehungen so lange mit, bis cs heraus

kommt, und muß, wenn es keinen größeren Treffer erlangt , wenigstens 42 fl., und je länger es liegen bleibt, je mehr
gewinnen. Es kann daher hierin jedes Kapital mit eben so viel Sicherheit und Garantie , als auch mit Aussicht und
Anspruch auf große Gewinnste angelegt werden, ohne daß je irgend ein Verlust zu befürchten wäre.

Durch das Unterzeichnete Bankhaus sind jederzeit Original -Loose zu beziehen, und werden solche nach einer
jeden Ziehung auch wieder von uns zurück gekauft. — Plane und jede gewünscht werdende Auskunft gratis.

Briefe, so wie Sendungen von Geld, Cassaschcinen, Banknoten rc. zu frankireu. Die Listen werten nach der
Ziehung prompt zugesandt. Auch über das Schicksal von anderen Staatslotrerie - Loosen wird auf Verlangen unenr-
gcldliche Auskunft durch uns errheilt. I . MachmaNN A Söhttk,

Banquiers m Mainz am Rhein.
Bei BuchdruckerG. Zaiser  in Nagold sind Loose zum Verkauf, so wie auch Pläne rc. vorräthig.

Wöchentliche Frucht-, Brod-, Fleisch- , Viktualien- und Holz- Preise.
Nagold , den 15. Mai 1847.

Frucht-Gattungen. Wtittelpreis. Verkauft
wurven: Erlös.

fl. kr. Schfl. l Sr. fl- kr.
Dinkel, aller . . . . . 1 Lch. — — — — — _
Dinkel, neuer, . . . . 15 43 82 _ 1289 42
Kernen. 38 24 2 — 76 48
Haber. 9 18 17 _ 158 13
Gersten. 25 52 9 4 245 44
Mnhlfrncht . . . . Lo 36 1 — 25 36
Walzen. l Lr. — — _ — __
Bohnen. 4 30 — 1 4 30
Roggen. -- — — — —
Wicken. — — — — __
Erbsen. . » — — — — — —
Linien.
Linl'en-Gersten . . . . „ — — — — — —
Roggen-Waizen . . . - -' — — — — —

Brod - Preise.
Psd . Kernenbrod . .

Schwarzbrov . . .
Weck s 4 Llh. 2 Qtl.

Fleisch - Preise
iflsd. Ochsenflcisch . .
„ Rindfleisch . . .
„ Hammelfleisch , .
. Kalbfleisch . . .
» Schweinefleisch,

abgezogen . . .
unabgezvgen . .
Fett - Preise.

„ Schweme-Schmalz .
„ Nindschmalz . . .
« Butler.
. Lichter, gegossene

30 kr.
28 .
2 „

ir
14

32  „
26 .
19 ,
22 .

gezogene

40—

1 fl.
28-

1 Pfd . Lichter.
1 Pfd . Seife

Holz - Preise
Bodseilen, 1' breir:

raube . . .
balbsaubere . .
blinde . . .

Bretter , l ' dr. .
.. 9—10" br.

Rabmenscheukel .
Latten . . . .
Kl. Buchenholz:

vr . Achse . .
geflößr . . .

Kl. Tannenholz:
vr. Achse . .
geflößt . . .

20 kr.
18 k».

43 .
48 .

14-

3« „1oaV „
15 „

13 L.
14 L.

7S.
8 fl.

4«
12

Al

Am
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